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Definition:

 Eine Inobhutnahme ist eine kurzfristige        
   Maßnahme der Jugendämter zum Schutz      
   von Kindern und Jugendlichen, die sich in     
   einer akuten, sie gefährdenden Situation      
   befinden.
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Voraussetzungen einer Inobhutnahme (§ 42 
SGB VIII - Alternativen)

 ein Kind / Jugendliche/r bittet um eine                
   Inobhutnahme
 es besteht eine dringende Gefahr für das             
   Wohl des Kindes / des/der Jugendlichen und 
 die Erziehungsberechtigten widersprechen nicht 
   oder eine familiengerichtliche Entscheidung        
   kann nicht rechtzeitig eingeholt werden
 wenn ein ausländisches Kind unbegleitet nach    
   Deutschland kommt
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Übergeordnete Fallzahlen:

 Inobhutnahmen Bund in 2010 = 36.300 Kinder   
   und Jugendliche 
 2009 = 33.700, 2008 = 32.300, 2007 = 28.200   
   - im Vergleich zur Zahl vor 5 Jahren Steigerung   
   um 42%
 Inobhutnahmen Niedersachsen 2010 = 3.109     
   Kinder / Jugendliche
 2009 = 3.016, 2008 = 2933, 2007 = 2235
 - im Vergleich zur Zahl vor 5 Jahren Steigerung   
   um 51%
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Inobhutnahmen Wesermarsch der 
Vorjahre:

  2005 = 64
  2006 = 58
  2007 = 61
  2008 = 67
  2009 = 50
  2010 = 56
  Durchschnitt = 60
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Anzahl Inobhutnahmen Landkreis 
2011

 68 Inobhutnahmen 
 davon 60 Fälle statistisch ausgewertet, 8 Fälle    
   reichen in 2012 hinein und werden dort geführt
 davon auswärtige Kinder/Jugendliche aus           
   anderen Kommunen   = 4 Personen

 davon 1 Kind/Jugendlicher  = 3 x Inobh.
 davon 1 Kind/Jugendlicher  = 2 x Inobh.

 Männlich = 31
 Weiblich = 29
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Alter:

 unter 3 Jahren  =     3
 3 bis unter 6 Jahren  =     4
 6 bis unter 9 Jahren  =      6
 9 bis unter 12 Jahren  =     8
 12 bis unter 14 Jahren  =   11
 14 bis unter 16 Jahren  =   15
 16 bis unter 18 Jahren  =  13
 (incl. 4 auswärtige Jugendliche)
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Lebensmittelpunkt der 
Kinder/Jugendlichen:

 Im Elternhaus / bei einem Elternteil =  32
 In einer Pflegefamilie =    8
 In einer Einrichtung =  12
 In einer eigenen Wohnung =    1
 Sonstiges =    7
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Inobhutnahme aufgrund der Meldung 
von:

 Sozialer Dienst / Jugendamt =  20
 Kind / Jugendlicher selbst =  10
 Eltern / Elternteil =  11
 Polizei / Ordnungsbehörde =  11
 Sonstige =    8

 Durchgeführt durch 
 Jugendamt =  46
 Bereitschaftsdienst =  14
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Dauer der Inobhutnahmen:

 1 Woche =    17 x
 bis zu 2 Wochen =      9 x
 bis zu 1 Monat =    14 x
 bis zu 2 Monate =      9 x
 bis zu 3 Monate =      8 x
 mehr als 3 Monate =      3 x

 Durchschnitt in Tagen =    32 
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Grund für die Inobhutnahmen:

 Vernachlässigung =     9
 Überforderung der Eltern =   13
 Anzeichen von Kindesmisshandlung =     9
 Ausbildungs-/Schulprobleme =     4
 Beziehungsprobleme =     2
 Sonstige / auswärtige Kinder =   15
 Abgängig von anderen Kommunen =     4
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Eingeleitete Hilfen als Folge:

 Rückkehr zu Eltern/Elternteilen =     19
 Rückkehr zur Pflegefamilie =       4
 Einleitung erzieherischer Hilfen außerhalb des 
   Elternhauses =     27
 Einleitung von Hilfen für Eltern =       3
 Rückführung an andere Jugendhilfeträger =        4 
 Keine Hilfen =       2
 Sonstige =       1
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Zusammenfassende Bewertung:

 Der Schwerpunkt der Kinder/Jugendlichen, die in   
   Obhut genommen werden mussten, liegt vom         
   Alter her zwischen 12 und 18 Jahren. Die Anzahl     
   der Kinder unter 3 Jahren ist gering. Diese               
   Verteilung entspricht annähernd der Entwicklung   
   in Niedersachsen, im Durchschnitt entfallen hier     
   71 % auf Kinder und Jugendliche im Alter von 12   
   – 18 Jahren.
 Über 50% der Kinder und Jugendlichen lebt bei      
   den Eltern/einem Elternteil (Land: 77%)
 10 von 60 Kindern/Jugendlichen haben selbst um   
   eine Inobhutnahme gebeten.



  

LandkreisLandkreisLandkreisLandkreisLandkreisLandkreisLandkreisLandkreisLandkreis Wesermarsch
Zusammenfassende Bewertung:

 Die Dauer der Inobhutnahme soll so kurz wie          
   möglich sein (Ziel: bis max. 2 Monate). 11 Fälle       
   liegen 2011 über diesem Limit.
 Überforderung der Eltern, Vernachlässigung und     
   Anzeichen von Kindesmisshandlung sind die            
   häufigsten Gründe für die Inobhutnahme (im          
   Landkreis ca. 50%, Landesschnitt identisch)
 Fast 50% der Familien erhalten anschließend eine  
   Hilfe nach SGB VIII. Damit liegt der Landkreis         
   über dem Landesschnitt (ca. 45%). Dies gilt vor     
   allem für eingeleitete Hilfen außerhalb des              
   Elternhauses.


